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1.3 Versicherung gegen alle Unfälle  

 



 









 
Seite 7  LStR 2008) das Unfallrisiko abdecken und deshalb zu den steuerfreien Reisekostenerstat-

tungen gehören. Für die Aufteilung eines auf den beruflichen Bereich entfallenden Gesamt-

beitrags in steuerfreie Reisekostenerstattungen



 
Seite 8  nicht eine Pauschalbesteuerung nach § 40b Absatz 3 EStG erfolgt. Zu den Voraussetzungen 

der Lohnsteuerpauschalierung siehe auch R 40b. 2 LStR 2008. 

 

6. Betriebliche Altersversorgung 

 

Die lohnsteuerliche Behandlung von Zusagen auf Leistungen der betrieblichen Alters-

versorgung nach dem Betriebsrentengesetz bleibt durch dieses Schreiben unberührt. Zu 


